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2.3.3 BAUWEISE
2.3.3.1 Offene Bauweise nach § 22 Ab. 2 BauNVO

2.3.4 ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
Die überbaubare Grundstücksfläche ist durch die Baugrenzen festgesetzt. Garagen sind auch
außerhalb der festgesetzten Baugrenzen zulässig.
Für die Abstandsflächen und Grenzabstände gelten die Regelungen gem. Art. 6 BayBO.

2.3.5 GARAGEN UND NEBENGEBÄUDE
Garagen sind ausschließlich mit Flachdach zugelassen. Nebengebäude sind in Dachform und Dachein-
deckung dem Hauptgebäude anzupassen. Begrünte Flachdächer sind erwünscht. Bei aneinander 
gebauten Garagen hat sich der Nachbauende bezüglich Wandhöhe und Auffüllung nach dem Erst-
bauenden zu richten.  Zwischen Garagentor und öffentlicher Verkehrsfläche muß ein Abstand von 
mind. 5,0 m frei gehalten werden (Stauraum als Garagenzufahrt), bei Stichstraßen (Straßenbreite 
5,00 m) mind. 5,50 m. Nebengebäude sind mit einer Grundfläche von max. 12 m² auch außerhalb der 
Baugrenzen zulässig. 

2.3.6 AUFSCHÜTTUNGEN UND ABGRABUNGEN
Aufschüttungen und Abrabungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (Eingangs-, Zufahrts 
und Terrassenbereich) bei Parzelle 1-4 max. 1,20 m, bei Parzelle 5-14 bis max. 0,70 m. Gleiche 
Höhen gelten für Stützmauern ab natürlichem Gelände, jedoch nicht an der Grundstücksgrenze.

2.3.7 EINFRIEDUNGEN
Zur öffentlichen Verkehrsfläche hin sind Holz- und Metallzäune mit überwiegend senkrechten Stäben
bis zu einer Höhe von 1,00 m zulässig. Zu den Grünstreifen sind ausschließlich Zäune ohne Sockel 
zulässig.    

2.3.7 STELLPLÄTZE 
Stellplätze sind gemäß der Stellplatzsatzung der Gemeinde Rudelzhausen in der jeweils gültigen
Fassung erforderlich. Stellpätze sind auch außerhalb der gekennzeichneten Baugrenzen möglich.
Alle Stellplätze sind mit wasserdurchlässigen Belägen herzustellen.

2.3.8 ABWASSERBESEITIGUNG - TRENNSYSTEM                               
2.3.8.1 Schmutzwasser nach örtlicher Satzung und DIN 1986 und DIN EN 752

2.3.3.2 Oberflächen-/Regenwasser: Auf jeder Parzelle ist eine Retentionszisterne mit einem Rückhalte-
volumen von mind.  8 m³ zu erstellen.

2.3.9 ABFALLENTSORGUNG
Von den Anliegern der Stichstraßen müssen die Mülltonnen am Abholtag an der Erschließungs-
straße bereitgestellt werden. 

2.5.0 HINWEISE ZUM BEBAUUNGSPLAN
2.5.1 Grundwasser

Sofern Grund-, Hang- bzw. Schichtwasser ansteht, sind die baulichen Anlagen im Grundwasser-
bereich fachgerecht gegen drückendes Wasser zu sichern. Auf die Anzeigepflicht gem. Art. 34
BayWG bei der Freilegung von Grundwasser bzw. die Erlaubnispflicht von Bauwasserhaltungen
gem. Art. 17 bzw. 17 a BayWG wird hingewiesen.

               
2.5.2 Denkmalschutz

Sollten bei Bauarbeiten unbekannte Bodendenkmäler sichtbar werden, muss das Landesamt für
Denkmalpflege oder die Untere Denkmalschutzbehörde umgehend davon unterrichtet werden.
Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis zum Ablauf von einer Woche nach der
Anzeige unverändert zu belassen, wenn nicht die Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände
vorher freigibt oder die Fortsetzung der Arbeiten gestattet.

2.5.3 Straßenverkehr
Die Sichtverhältnisse in den Einmündungsbereichen der Erschließungsstraßen und die Anfahrts-
bereiche aus den Grundstücken im Baugebiet sind freizuhalten. Bäume sid bis 3,00 m Höhe 
über die Straßenoberkante auszuasten. Bei der Beplanzung (wenn möglich nur mit Hochstamm-
bäumen) und bei der Errichtung von Gartenmauern ist aus Gründen der Sicherheit und Ordnung
des Verkehrs darauf zu achten.
Innerhalb der im Bebauungsplan gekennzeichneten Sichflächen dürfen außer Zäunen neue 
Hochbauten nicht errichtet werden; Wälle, Sichtschutzzäune, Anpflanzungen aller Art und Zäune
sowie Stapel, Haufen o. ä. mit dem Grundstück nicht fest verbundene Gegenstände dürfen nicht
angelegt werden, wenn sie sich mehr als 80 cm über die Fahrbahnebene erheben. Ebensowenig
dürfen dort genehmigungs- oder anzeigefreie Bauten oder Stellplätze errichtet und Gegenstände
gelagert oder hinterstellt werden, die dies Höhe überschreiten. Dies gilt auch für die Dauer der
Bauzeit. Einzelbaumpflanzungen im Bereich der Sichtflächen sind mit der Straßenbauverwaltung
abzustimmen.

2.5.4 Emissionen
Durch die angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen kann es zu unvermeidbaren Lärm- Staub
und Geruchsemissionen kommen, die sich auch auf das Baugebiet auswirken können. Soweit 
Emissionen unvermeidlich sind (z. B. Nachtarbeit zur Erntezeit) sind diese zu tolerieren.

2.5.5 Altlasten
Gemäß dem vom Ingenieurbüro IHM Ingenieurgesellschaft für Bauwesen und Geotechnik mbH er-
stellten Prüfbericht zur Bodenuntersuchung bestehen keine Hinweise auf unzulässige Bodenbe-
lastungen. Es besteht kein Altlastenverdacht und kein weiterer Erkundungs- oder Sanierungsbe-
darf. Das Bodenmaterial kann vor Ort bleiben bzw. im Zuge der Baumaßnahmen anfallende Bodenaus-
hub muss als gering belasteter Boden (Z1.1  bis Z1.2 gemäß Leitfaden zur Verfüllung von Gruben, 
Brüchen und Tagebauen) auf dafür zugelassenen Erdaushubdeponien wiederverwertet werden.
Hinweis:
Sehr geringe Belastungen von Kupfer wurden festgestellt. Obwohl es keinen gesetzlichen festgelegten 
Wert für Kupfer, ab dem eine Gefährdung beim gärtnerischen Anbau und Verzehr von Erntegut, gibt 
wird die Beachtung der Hinweise des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft u. Forsten Augsburg 
(Einzusehen bei der Gemeinde) empfohlen.

3.0.0 FESTSETZUNGEN UND HINWEISE DES
GRÜNORDNUNGSPLANES

3.1.0 FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

3.1.1 öffentliche Grünfläche

3.1.2 private Grünfläche

3.1.2 zu erhaltendes Biotop zu erhaltender Baum
(Feldgehölz, naturnah)

3.1.3 Gehölzbestand, kann entfernt werden

3.1.4 Baum Bestand, kann entfernt werden

3.1.5 zu pflanzender Baum (s. Pflanzlisten)

3.1.6 zu pflanzende Sträucher (s. Pflanzlisten)

3.1.7 zu errichtender Altwasserarm

3.1.8 Hochstaudenflur

3.1.9. Mulde temporär wasserführend, Hochstaudenflur/Röhricht

3.1.10 offene Kies und Uferflächen, Sukzessionsflächen

3.1.11 Ufergestaltung aus Steinblöcken

3.1.12 Totholz

3.1.13 Grenze Ausgleichsflächen
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PRÄAMBEL
Die Gemeinde Rudelzhausen, Landkreis Freising, erlässt aufgrund des § 2 Abs. 1 und der §§ 9 und 10 des Bau-
gesetzbuches (BauGB), i. d. F. der Bekanntmachung vom 23.09.2004 (BGBl. l S. 2414), zuletzt geändert am 
22.Juli 2011 (BGBl. I S. 1509), Art. 81 der Bayerischen Bauordnung (BayBO) vom 14.08.2007, zuletzt geändert 
durch Art. 78 Abs. 4 des Gesetzes vom 25.02.2010, der Baunutzungsverordnung (BauNVO) vom 23.01.1990,
zuletzt geändert am 22.04.1993 und Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (GO) vom 22.08. 
1998, zuletzt geändert am 27.07.2009, diesen Bebauungsplan mit Grünordnungsplan "Wiesfeld" als Satzung. 

2.0.0 FESETZUNGEN UND HINWEISE DES 
         BEBAUUNGSPLANES

2.1.0 FESTSETZUNGEN DURCH PLANZEICHEN

2.1.1 GELTUNGSBEREICH

2.1.1.1 Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes

2.1.2 ART DER BAULICHEN NUTZUNG

Allgemeines Wohngebiet nach § 4 BauNVO

2.1.3 BAUWEISE UND BAUGRENZE

2.1.3.1 Baugrenze

2.1.3.2 Abgrenzung unterschiedlicher Nutzung

2.1.3.3 Firstrichtung

2.1.3.2 Höhenbezugspunkt

2.1.4 GEMEINBEDARFSLÄCHEN. - EINRICHTUNGEN UND -ANLAGEN

2.1.6.2 Trafostation

2.1.4 VERKEHRSFLÄCHEN

2.1.4.1 Erschließungsstraße mit Seitenentwässerung, Gehweg 

2.1.5.2 Nebenstraßen

2.1.6 WASSERWIRTSCHAFT                

2.1.6.2 Graben für Oberflächenwasser

2.2.0 PLANZEICHEN FÜR HINWEISE

2.2.1 Grundstücksgrenze

2.2.2 best. Flurnummern

2.2.3 vorgeschlagene Grundstücksteilung

2.2.4 Gebäudevorschlag

2.2.4                                        Parzellierung

 2.2.5 Höhenlinien mit Angabe in Metern über NN

2.2..6 Sichtdreieck:
Innerhalb des Sichtdreiecks sind jegliche Baulichkeiten, Anpflanzungen 
und Zäune mit einer Höhe von mehr als 0,80 m über OK Straße un-
zulässig. Bäume sind bis 3,00 m auszuasten.

2.2.8 Bodendenkmal (nachrichtliche Übernahme) 
Nr. 

2.2.9 Böschung Bestand

2.2.10 Hauptversorgungs- und Hauptwasserleitung unteridisch
 
2.3.0 FESTSETZUNGEN DURCH TEXT

2.3.1 ART DER BAULICHEN NUTZUNG 
(§9 Abs. 1 und 2 Nr. 2 BauGB, § 1 BauNVO)

2.3.1.1 Allgemeines Wohngebiet (nach § 4 BauNVO)
Je Einzelhaus sind max. 2 Wohneinheiten zulässig 
Je Doppelhaushälfte ist max. 1 Wohneinheit zulässig           
Nicht Bestandteil werden folgende Ausnahmen nach § 4 Abs. 3 BauNVO
- Betriebe des Beherbergungsgewerbes 
- Gartenbaubetriebe
- Tankstellen
- Vergnügungsstätten

2.3.2 MASS DER BAULICHEN NUTZUNG
(§9 Abs. 1, Nr. 1 BauGB)
Einzelhäuser (Parzellen 1-4, 6+9, 11-14) Grundfläche (GF): max. 140 m2
Einzel- bzw. Doppelhäuser(Parzellen 5+8, 7+10) Grundfläche (GF): max. 180 m2
Garagen: Grundfläche (GF): max.   50 m2
Stellplätze/Carports: Grundfläche (GF): max.   40 m2
Zufahrten: Grundfläche (GF): max.   60 m2
Nebengebäude: Grundfläche (GF): max.   16 m2

2.3.2.4 Dachform: Sattel-, Walm,- und Flachdach zulässig

2.3.2.5 Dachneigung: E+D: 35 - 45 Grad
E+I: 15 - 25 Grad

2.2.2.6 Dacheindeckung: ziegelrote bzw. graue, anthrazitfarbene Dachpfannen bzw. gleichfarbige 
Betondachsteine sowie graue bzw. kupferfarbene Metalldeckungen in 
nicht glänzender / stark reflektierender Ausführung, unabhängig hiervon 
werden Anlagen zur Nutzung von Strahlungsenergie sowie Dachbe- 
grünungen zugelassen. 

2.3.2.7 Dachaufbauten: E+D: Gauben/Zwerchgiebel: Breite max. 40 %  der Gebäudelänge
mit gleicher Dachneigung wie Hauptdach oder Schleppgauben
Höhe Dachgaubenfirst bis max. 75 cm unter First Hauptdach.

E+I: Gauben/Zwerchgiebel: unzulässig

2.3.2.8 Wandhöhen: E+D: max. 5,00 m
E+I: max. 6,00 m
Flachdach: max. 6,20 m              
Definition: zu messen ab OK Fertigboden (FOK)  Erdgeschoss bis zum
Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut an der Traufseite oder bis zum 
oberen Abschluß der Wand.   

2.3.2.9 Höhenlage: Parzelle 1-4: FOK Erdgeschoss max. + 1,20 m (über), 
Parzelle 5-10: FOK Erdgeschoss max. + 0,80 m (über),
Parzelle 11-14: FOK Erdgeschoss mind. - 0,30 cm (unter)
über (+) bzw. unter (-) dem jeweiligen festgesetzten Höhenfestpunkt an der 
Erschließungsstraße.   
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 VERFAHRENSVERMERKE:

1. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 03.08.2015 die Aufstellung des Bebauungsplans
"Wiesfeld" beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 12.08.2015 ortsüblich bekannt 
gemacht.(§ 2 Abs. 1 BauGB)

2. Die frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung gemäß § 3 Abs. 1 BauGB mit öffentlicher Darlegung 
und Anhörung für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Wiesfeld" in der Fassung vom 
30.12.2015 hat in der Zeit vom 30.12.2015 bis 02.02.2016 stattgefunden. 

3. Die frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß 
§ 4 Abs. 1 BauGB für den Vorentwurf des Bebauungsplans "Wiesfeld" in der Fassung vom 
30.12.2015 hat in der Zeit vom 07.01.2016 bis 29.01.2016 stattgefunden.

4. Zu dem Entwurf des Bebauungsplans "Wiesfeld" in der Fassung vom 15.02.2016 wurden die 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB in der Zeit 
vom 09.03.2016 bis 08.04.2016 beteiligt.
    

5. Der Entwurf des Bebauungsplans "Wiesfeld" in der Fassung vom 15.02.2016 wurde mit 
der Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 02.03.2016 bis ................... 
öffentlich ausgelegt.

6. Die Gemeinde Rudelzhausen hat mit Beschluss des Gemeinderats vom 25.04.2016 den 
Bebauungsplan "Wiesfeld" in der Fassung vom 25.04.2016 als Satzung beschlossen.

Rudelzhausen, ____________

__________________________
Konrad Schickaneder
Erster Bürgermeister (Siegel)

7. Das Landratsamt Freising hat den Bebauungsplan mit Bescheid vom ............
AZ ................ gemäß §10 Abs. 2 genehmigt. 

8 Ausgefertigt

Rudelzhausen, ____________

__________________________
Konrad Schickaneder
Erster Bürgermeister (Siegel)

9. Der Satzungsbeschluss zum Bebauungsplan "Wiesfeld" wurde am .................... gemäß 
§10 Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekann gemacht. Der Bebauungsplan ist damit 
in Kraft getreten.

Rudelzhausen, ____________

__________________________
Konrad Schickaneder
Erster Bürgermeister (Siegel)

 

 
 

 

 

 

    

3.2.0 TEXTLICHE FESTSETZUNGEN DES
GRÜNORDNUNGSPLANES

3.2.1 Alle Pflanzungen im öffenlichen Bereich sind im Zuge der Erschließungsmaßnahmen durchzuführen
Um den Nachteil einer künftigen Beschattung durch Bäume im Grünstreifen auszugleichen, ist ein 
Mindestabstand von 4 Metern zu den angrenzenden landwirtschaftlichen Flächen einzuhalten.

3.2.2 Ausgleichsflächen
Gemäß der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung (Anlage 1 der Begründung zum Bebauungsplan) 
sind Ausgleichsflächen auf den folgenden Flurnummern zu erbringen:
Fl. Nr. 1386, 1387, Gemarkung Enzelhausen

Festsetzung für öffentliche Grünflächen am Gewässer 
Bot. Name Dt. Name Größe 
Fraxinus excelsior Gemeine Esche Hst. Stu. 3xv 18-20
Salix alba Silber-Weide Hst. Stu. 3xv 18-20
Alnus glutinosa Schwarz-Erle Hst. Stu. 3xv 18-20

Die erforderlichen Ausgleichsmaßnahmen sind spätestens 1 Jahr nach Inkrafttreten des Bebauungs-
planes zu realisieren. Die Bepflanzung ist durch einen Verbisschutz vor Wildverbiss zu schützen.

3.2.3 Schutz des Oberbodens nach BauGB § 202         

3.2.4 Für die Baum- und Strauchhecken sind folgende Arten zu verwenden
Bot. Name Dt. Name Größe 
Acer campestre Feld-Ahorn Baum 2. Ordnung, Hst. 3xv Stu. 12-14 
Carpinus betulus Hainbuche Baum 2. Ordnung, Hst. 3xv Stu. 12-14
Prunus avium Vogel-Kirsche Baum 2. Ordnung, Hst. 3xv Stu. 12-14
Quercus robur Stiel-Eiche Baum 1. Ordnung Hst. Stu. 3xv 18-20
Sorbus aucuparia Eberesche Baum 3. Ordnung, Hst. 3xv Stu. 12-14   
Tilia cordata Winter-Linde Baum 1. Ordnung Hst. 3xv. Stu. 18-20

Auswahlliste möglicher Sträucher: (Mindestpflanzqualität v. Str., 4 Tr., 60-100)
Bot. Name Dt. Name 
Cornus sanguinea Roter Hartriegel 
Corylus avellana Haselnuß 
Ligustrum vulgare Liguster 
Lonicera xylosteum Rote Heckenkirsche
Prunus spinosa Schlehe 
Rosa canina Hecken-Rose 
Salix spec. div. Strauchweiden 
Sambucus nigra Schwarzer Holunder 
Viburnum opulus Gewöhnlicher Schneeball 
Die Pflanzung ist durch einen Verbissschutz vor Wildverbiss zu schützen. 
Das Pflanzschema für die Heckenpflanzung sieht beidseitig als Abschluss einen ca. 1 m breiten 
Staudensaum vor. 
Die Ausgleichsfllächenanpflanzung erfolgt fünfreihig auf Lücke. In Längsrichtung im Abstand von 3 m, 
in Querrichtung im Abstand von 1,5 m. In der mittleren Reihe sind 50 % Bäume I., II., und III. Ordnung 
zu pflanzen.

3.2.5 Gewässerrandstreifen, Hochstaudenflur
-  Mahd im Zeitraum von 1 bis 5 Jahren, Zeitpunkt Ende Oktober, Entfernen des Mähguts, Verzicht 
auf Düngergaben.
- falls erforderlich Bekämpfung untypischen Aufwuchses sowie Neophyten von Hand

3.2.6 Renaturierung des Bachlaufes
Erstellen eines natürlich verlaufenden Fließgewässers durch Auflockerung des bestehenden Bach-
laufes. Ausbilden von unterschiedlichen Sohltiefen, Gewässerbreiten und Uferquerschnitten, sowie 
Verlandungsbereichen im temporär wasserführenden Graben (Altwasser).
Die Uferneigung am Prallufer sollte zwischen 1:1 und 1:2 liegen, die Neigung am Gleitufer zwischen 
1:2 und 1:4. Die Ufer sollen nur soweit erforderlich befestigt werden. Die Ufergestaltung erfolgt in sorg-
fältiger Abwägung zwischen freier Entfaltung der Gewässer und Sicherung der Zwangspunkte. Hierbei 
sind die verfügbare Fläche, die Bodenverhältnisse, die Böschungsneigung, die Strömungskraft des 
Grundwassers, die Schubspannung und die Pflanzenentwicklung zu berücksichtigen. Auch bei Zwangs-
punkten sind lebende Baustoffe grundsätzlich toten vorzuziehen. Können lebende Baustoffe ihren 
Zweck nur unzureichend erfüllen, sind Verbundbauweisen mit toten Baustoffen notwendig. Das 
gewässertypische Fließverhalten wird hauptsächlich durch die Form des Gewässerbettes bestimmt. 
Zusätzlich wird das Fließverhalten bei naturnahen Fließgewässern durch besondere andere Struktur-
elemente beeinflußt. Zu nennen sind:
- Totholz
- Störsteine
Solche Strukturelemente sollen eingebracht werden, um ein vielfältiges Fließverhalten zu fördern. 
Totholz
Ins Gewässer gestürzte Äste und umgefallene Bäume sind bedeutende Strukturelemente natürlicher 
Fließgewässer. Sie erzeugen Querschnittsveränderungen und Zonen unterschiedlichen Fließens. 
Bei der Umgestaltung soll daher Totholz eingebracht werden. Auch Baumstubben können hier ähnliche 
Funktionen übernehmen.

Störsteine
Störsteine sollen ins Gewässer eingebracht werden, um den gleichmäßigen Fließzustand an der Sohle 
und den Böschungen so abzuändern, daß strömungsschwache Bereiche als Ruhezonen für Fische und 
andere Wasserorganismen entstehen. Dabei sollten sie über eine geringe Erhöhung der Profilrauhig-
keit hinaus keine besondere hydraulische Auswirkung haben. Ihre Kantenlänge sollte jedoch 25 - 30 cm 
nicht unterschreiten, damit die Fische ausreichenden Strömungsschatten vorfinden. 

3.2.6 Die Sukzessionsflächen (Sand und Kiesbank) werden als Magerstandorte ausgebildet. Die Trocken-
standorte werden sich selbst überlassen und bei 1-2 Pflegegängen pro Jahr von untypischem Auf-
 wuchs befreit.

3.2.7  Graben und offene Wiesenflächen
- zweimalige Mahd, Zeitpunkt Ende Juni und Ende Oktober, Entfernen des Mähguts, Verzicht auf 
Düngergaben
- falls erforderlich Bekämpfung untypischen Aufwuchses sowie Neophyten von Hand

3.2.8. Für die Straßenbeleuchtung sind insektenfreundliche Natriumdampf- oder LED-Lampen zu verwenden.

3.3.0 Dingliche Sicherung der Ausgleichsflächen
3.3.1   Die dingliche Sicherung der Ausgleichsflächen erfolgt über eine Eintragung einer Reallast im Grundbuch.

Die Ausgleichsflächen sind mit der Beschlussfassung des Bebauungsplanes zu sichern.
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